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RS OGH 1979/1/30 2Ob136/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1979

Norm

ABGB §1295 IId1

ABGB §1299 G

StVO §90

Rechtssatz

Von einem Straßenbauunternehmen ist wegen der besonderen Fachkenntnis seiner Organe in

Straßenbauangelegenheiten zu erwarten, das es der Durchführung einer ohne behördliche Bewilligung

vorgenommenen Verkehrsumleitung besondere Sorgfalt angedeihen läßt.
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